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Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtstheorie an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen, wurde im September 2023 eingereicht und im 
Wintersemester 2024/2025 vom Fachbereich 01 – Rechtswissenschaft – als Dis-
sertation angenommen. Die Disputation fand im Dezember 2024 statt. Gesetzliche 
Änderungen konnten bis einschließlich Dezember 2024 berücksichtigt werden. 

Von ganzem Herzen danken möchte ich meinem Doktorvater und Erstgutachter, 
Herrn Professor Dr. Franz Reimer. Er hat mich seit 2017 zunächst als studentische 
Hilfskraft und danach ab 2021 bis 2023 als wissenschaftlicher Mitarbeiter weit über 
das übliche Maß hinaus akademisch gefördert, mich zur Erstellung dieser Arbeit 
ermutigt und mir für die Fertigstellung großen Freiraum eingeräumt. Darüber hin-
aus stand er mir jederzeit mit einem offenen Ohr für Rückfragen, auch abseits des 
Juristischen, zur Verfügung. Auch die vielfältigen Tätigkeiten an seinem Lehrstuhl 
habe ich stets als erfrischend und bereichernd empfunden. Bedanken möchte ich 
mich auch bei Herrn Professor Dr. Georg Hermes für die Erstellung des Zweitgut-
achtens und seine kritisch-konstruktiven Hinweise. Allen Mitwirkenden des Dok-
torandenkolloquiums der drei Professuren der Hein-Heckroth-Straße 5 in Gießen, 
welches immer wieder an entscheidenden Punkten neue Impulse für die Arbeit 
setzen konnte, sei ein weiterer Dank ausgesprochen. Auch gebührt den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Planfeststellungsbehörden und Vorhabenträger, die 
Anfang 2022 an meiner empirischen Untersuchung teilgenommen haben und so 
einen Einblick in die Verwaltungspraxis gewährten, Dank. Für fruchtbaren Aus-
tausch zu Fragen der Empirie und Erhebungsmethodik danke ich Frau Professorin 
Dr. Julia Weichel und Frau Dr. Julia Lefèvre.

Dank aussprechen möchte ich auch der Hanns-Seidel-Stiftung für die groß-
zügige Förderung als Promotionsstipendiat – nicht nur in finanzieller Hinsicht, 
sondern insbesondere für die mannigfaltige ideelle Förderung im Dienst von De-
mokratie, Frieden und Entwicklung. Dem Verlag und den Herausgebern, Herrn Pro-
fessor Dr. Markus Ludwigs und Herrn Professor Dr. Patrick Hilbert, danke ich für 
die außerordentlich zügige und unkomplizierte Aufnahme in diese Schriftenreihe.

Weiterhin bedanke ich mich bei zweien meiner Kollegen und Freunde: Bei Leo 
Müller, der mit heiteren Momenten, lebenswichtiger Kaffeeversorgung und durch 
den fachlichen Austausch zu späteren Stunden im „Hexenhäuschen“ zur Realisie-
rung der Arbeit beitrug. Und bei Dr. Marius Danne, der mit konzeptionellen und 
methodischen Ratschlägen die Arbeit bereicherte und mit Ausflügen in den Westen 
der Republik für wichtigen Ausgleich sorgte. Der größte Dank gilt meiner Ehefrau 
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Katharina, die mir nicht nur stets den Rücken freihielt, während sie selbst an ihrer 
Dissertation arbeitete, sondern auch mit ihrer umweltrechtlichen Expertise dan-
kenswerterweise den Finger in so manche Wunde legte und der auf diese Weise ein 
maßgeblicher Anteil am Erfolg meiner Arbeit beizumessen ist. Zuletzt danke ich 
meinen Eltern. Sie haben mir das Studium erst ermöglicht und mich auf meinem 
bisherigen Lebensweg vorbehaltlos unterstützt und gefördert. Durch ihren festen 
Rückhalt, ihren motivierenden Zuspruch und ihre grenzenlose Liebe haben sie im 
Hintergrund entscheidend zum Gelingen der Arbeit beigetragen. Ihnen widme ich 
diese Arbeit.

Schwerin, im Dezember 2024� Maximilian Roth
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Erster Teil

Standortbestimmung

A. Ausgangsbeobachtung 

„Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern zu lange“  – dieses Mantra 
besteht bei Vertretern1 der Politik und Wirtschaft seit Langem, weil von der Pro-
jektidee über das Planfeststellungsverfahren bis hin zum Baubeginn und der Fer-
tigstellung großer Infrastrukturprojekte teils mehrere Jahrzehnte vergehen.2 Als  
Beispiele können Vorhaben wie die Elbvertiefung,3 der Ausbau der Bundesauto-
bahn 494 oder die Fehmarnbeltquerung5 dienen.6 Und: Kaum ein Planfeststellungs-

	 1	Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur; Ulpian, 
Corpus Iuris Civilis Dig. L, 16, 195 – vgl. Otto / Schilling / Sintenis, Corpus Iurius Civilis, Bd. IV, 
S. 1249.
	 2	Die Komplexität des Verfahrens – und daraus resultierend eine lange Verfahrensdauer – 
bereitet nach einer Studie der Vereinigung der Staatsräte und obersten Verwaltungsgerichte der 
Europäischen Union „allen EU-Staaten gleichermaßen Probleme“; Rubel / Silbermann, Road 
Planning, S. 11.
	 3	Die Planfeststellungsverfahren wurden im September 2006 eingeleitet und der Plan im 
April 2012 mit einem Umfang von knapp 2.600 Seiten festgestellt. Die dagegen gerichteten 
Klagen hatten – nach Aussetzung der Verfahren aufgrund einer vorgreiflichen Entscheidung 
des EuGH (Urt. v. 1. 7. 2015 – C-461/13, ECLI:EU:C:2015:433 = NVwZ 2015, 1041) – im Fe-
bruar 2017 in ihren Hilfsanträgen Erfolg (BVerwGE 158, 1 = NVwZ-Beilage 2017, 101). Im 
Anschluss daran erging im August 2018 ein Planergänzungsbeschluss. Die dagegen gerichtete  
Klage wies das BVerwG zurück (BVerwG, Urt. v. 4. 6. 2020 – 7 A 1/18, NuR 2020, 70). Die 
erste Freigabestufe für die Schifffahrt konnte Anfang Mai 2021, die zweite Ende Januar 2022 
umgesetzt werden; vgl. GDWS, Pressemitteilung v. 24. 1. 2022, online. Das Vorhabenziel ist 
damit erreicht.
	 4	Das Ende 2006 eingeleitete Planfeststellungsverfahren für den Neubau der BAB 49 Kassel-
Gießen im 17,45 km langen Teilabschnitt zwischen Stadtallendorf und Gemünden / Felda endete 
mit Planfeststellungsbeschluss im Mai 2012. Danach schlossen sich etliche verwaltungsgericht-
liche Streitigkeiten an (vgl. etwa BVerwGE 149, 289 = ZUR 2014, 668 und BVerwGE 168, 
368 = NVwZ 2021, 152). Die Inbetriebnahme des Autobahnabschnittes ist für 2025 geplant; 
Albrecht, hessenschau, online.
	 5	Sie soll den skandinavischen Raum durch einen 17,6 km langen kombinierten Eisen-
bahn- und Straßentunnel enger mit Kontinentaleuropa verbinden. Bereits im September 2008 
schlossen die BRD und das Königreich Dänemark dazu einen Staatsvertrag, dem der Deutsche 
Bundestag im Juli 2009 zustimmte (BGBl. II, S. 799). Im Oktober 2013 wurde der Antrag 
auf Planfeststellung eingereicht. Die gegen den im Januar 2019 erlassenen Planfeststellungs-
beschluss erhobenen Klagen wurden abgewiesen; BVerwGE 170, 33 = DÖV 2021, 901. Der 
Tunnel soll 2029 in Betrieb genommen werden.
	 6	Durchschnittliche Dauern von Planfeststellungsverfahren legt Klingen, BauR 2021, 1659 
(1661) dar: Im Wasserstraßenbereich ca. 2,4 Jahre; im Eisenbahnbereich ca. 4,7 Jahre.
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beschluss wird nicht beklagt.7 Die Verlagerung des Warenverkehrs auf die Bundes-
wasserstraßen,8 marode Autobahnbrücken9 und der Ausbau der Schienenwege der 
Eisenbahnen10 zur Verkehrswende verdeutlichen wiederum den Bedarf an einer 
intakten Verkehrswegeinfrastruktur. 

Hat die Bundesrepublik Deutschland keine Lust auf neue Verkehrswege?11 Dabei 
sind leistungsfähige Wasserwege, Straßen und Schienen in einem Transitland wie 
der Bundesrepublik Deutschland im vereinten Europa als Lebensader insbesondere 
für den nationalen wie internationalen Verkehr zwingend notwendig. Das zeigt auch 
die Verkehrsverflechtungsprognose 2030.12 Die Bedeutung eines zukunftsfähigen 
Infrastrukturrechts13 für jeden Einzelnen, für die Gesellschaft und Wirtschaft hin-
sichtlich einer gleichmäßig-flächendeckenden Versorgung mit Verkehrsnetzen, zur 
Steuerung gleichwertiger Lebensverhältnisse14 und eines modernen, zunehmend 
arbeitsteilig organisierten Wirtschaftslebens liegt daher auf der Hand.15 

Dabei nehmen diese überörtlichen Verkehrswegeinfrastruktureinrichtungen, 
die durch einen Plan16 festgestellt werden, Boden in Anspruch, bedürfen erhebli-
cher Finanzmittel, sollen einen prognostizierten Bedarf befriedigen und entfalten 
in mannigfaltiger Weise Auswirkungen auf Anwohner und Umwelt, mit denen 
tiefgreifende Interessenskonflikte einhergehen.17 Diese in tatsächlicher und recht-
licher Hinsicht bestehenden Spannungsverhältnisse zu bewältigen ist Aufgabe des 

	 7	Vgl. exemplarisch die Auflistung in BT-Drs. 19/20328. Bereits 2011 analysierend Bauer, 
Durchsetzung, S. 187 m. w. N.; siehe auch Steinkühler, UPR 2022, 241 (241). 
	 8	GDWS, Jahresbericht 2021/22, S. 8.
	 9	Traufetter, Der Spiegel v. 12. 1. 2022, online.
	 10	Siehe insbesondere BMDV, Beschleunigungskommission Schiene, S. 23 ff. Erschwerend 
kommt hinzu, dass sich die Schieneninfrastruktur in einem qualitativ schlechten Zustand be-
findet; Monopolkommission, 9. Sektorgutachten Bahn, S. 22 ff.
	 11	Preuß, Die WELT v. 3. 1. 2018, online.
	 12	So nimmt der motorisierte Verkehr insgesamt um 3,8 % und die Verkehrsleistung aufgrund 
des wachsenden Fernverkehrs und steigender Fahrweiten um 12,2 % zu. Das Verkehrsaufkom-
men im Eisenbahnverkehr steigt um 6,9 % und die Verkehrsleistung im Bahnverkehr um 19,2 %. 
Im Güterverkehr steigt das Transportaufkommen um 18 % und die Transportleistung um 38 %. 
Und das Aufkommen der Binnenschifffahrt steigt vor allem aufgrund des Wachstums im Con-
tainerverkehr um 20 %; siehe BMVI, Verkehrsverflechtungsprognose 2030, S. 9, 231 f., 286.
	 13	Zur Infrastruktur als Rechtsbegriff vgl. Dörr, VVDStRL 73 (2014), S. 323 (328 ff.) und 
Wißmann, VVDStRL 73 (2014), S. 369 (372 ff.).
	 14	Dazu Wickel, ZUR 2020, 84 ff.
	 15	Für die Verkehrsinfrastruktur Hermes, Staatliche Infrastrukturverantwortung, S.  152 ff., 
188 ff.; zur Daseinsvorsorge Dörr, VVDStRL 73 (2014), S. 323 (332 ff.). Anforderungen an 
ein zukunftsfähiges Infrastrukturrecht skizzierten schon vor knapp zehn Jahren Wißmann, 
VVDStRL 73 (2014), S. 369 ff. und Kühling, DVBl. 2013, 1093 ff.
	 16	Zum Plan als eigenständige Handlungsform v. Weschpfennig, in: Kahl / Ludwigs, HdB 
VerwR, Bd. V, § 155 Rn. 6 ff. Zu Planung, Plan und Planungsrecht sowie einer etymologischen 
und historischen Annäherung siehe Schlacke, in: Kahl / Ludwigs, HdB VerwR, Bd. I, § 20 Rn. 2 ff.
	 17	Kupfer, in: Schoch / Schneider, VwVfG, Vorb. § 72 Rn. 9. So soll angesichts der umfang-
reich anzustellenden Prognosen bereits Albert Einstein gewusst haben: „Planung ersetzt den 
Zufall durch den Irrtum“; dazu Hellriegel, in: FS Kloepfer, S. 551 (551).
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Planfeststellungsverfahrens, das zugleich die Erfüllung der staatlichen Infrastruk-
turverantwortung18 gewährleisten soll.19 Dass diese Verfahren eine gewisse Zeit in 
Anspruch nehmen, verwundert also nicht. 

Zur Beschleunigung dieser Planungsverfahren fordern immer wieder Spitzen-
politiker20 sowie Wirtschafts-21 und Verkehrsinfrastrukturverbände22 durchgreifende 
Maßnahmen zur raschen Realisierung von großen Verkehrswegeinfrastruktur
projekten.23 Der Bundesgesetzgeber bemüht sich seit den 1990er-Jahren in regel-
mäßigen Abständen mit verschiedenen Instrumenten und Ansätzen, die Verfah-
rens- und Umsetzungsdauer zu beschleunigen. Inzwischen wird diese Entwicklung 
mit dem etablierten Begriff der „Beschleunigungsgesetzgebung“ umschrieben.24 
Gleichzeitig erweckt es den Eindruck, dass das gesamte Beschleunigungspotential 
trotz immer wiederkehrender Gesetzespakete noch nicht vollständig ausgeschöpft 
sei. Doch ob Planungs- und Genehmigungsverfahren tatsächlich „zu lange“ dau-
ern, ist bislang nicht untersucht worden. Das liegt u. a. auch darin begründet, dass 
den staatlichen Stellen keine belastbaren Angaben zur durchschnittlichen Dauer 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren in der Verkehrswegeinfrastruktur des 
Bundes zur Verfügung stehen.25 

	 18	Zur verfassungsrechtlichen Infrastrukturverantwortung Durner, in: Kahl / Ludwigs, HdB 
VerwR, Bd. I, § 21 Rn. 22 ff.
	 19	Steinberg / Wickel / Müller, Fachplanung, § 1 Rn. 5. Zur Entwicklung des Rechtsinstituts der 
Planfeststellung siehe Blümel, in: FS Hoppe, S. 3 ff.
	 20	So der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, in seiner Rede zum 
Haushaltsgesetz 2023: „[…] Wir werden Planungsverfahren weiter beschleunigen […]“; 
vgl. BT-PlenProt. 20/49, S. 5271. Inzwischen hat die Bundesregierung eine „Steuerungs-
gruppe Planungsbeschleunigung“ unter Federführung des Bundeskanzleramts eingesetzt; vgl.  
BT-Drs.20/1355, Frage Nr. 194. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dazu das sog. „Deutschland-
tempo“ ausgerufen. Diesen Begriff wählte er zur Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelms-
haven, das im Jahr 2023 in knapp zehn Monaten errichtet wurde; Bingener, FAZ v. 19. 12. 2022, 
S. 2. Neuerdings hat der Bundeskanzler den Ländern, Kommunen und der demokratischen Op-
position einen „Deutschland-Pakt“ u. a. mit einem „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und 
Umsetzungsbeschleunigung“ zwischen Bund und Ländern vorgeschlagen; vgl. Bundesregie-
rung, Der Deutschland-Pakt, online.
	 21	Siehe z. B. der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, Pressemitteilung v. 26. 1. 2023, 
online. Grundlegend auch das Positionspapier des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, 
Ausgabe 52, März 2020, online.
	 22	Siehe z. B. Pro Mobilität, Wegweiser 2025, S. 7 f., online: „Planungsbeschleunigung weiter 
vorantreiben“.
	 23	Der Koalitionsvertrag der „Ampel“ sah zur Planungsbeschleunigung sogar ein knapp 
zweiseitiges, eigenes Unterkapitel vor; vgl. SPD / Bündnis 90/Die Grünen / FDP, Koalitions-
vertrag 2021, S. 10–12, wonach die Planungs- und Genehmigungsdauer mindestes halbiert (!) 
werden soll. Ähnlich prominent zuvor die Große Koalition zwischen 2018 und 2021; vgl. 
CDU / CSU / SPD, Koalitionsvertrag 2018, Zeilen 3409–3434.
	 24	Überblicksartig Groß, ZUR 2021, 75 ff. und Kämper, in: Bader / Ronellenfitsch, BeckOK-
VwVfG, § 72 Rn. 24 ff. Eine Zwischenbilanz zu den Beschleunigungsgesetzen der 1990er-Jahre 
zieht Guckelberger, in: Ziekow, Beschleunigung, S. 17 ff. Näher Zweiter Teil, A. III.
	 25	BT-Drs. 20/6236, S. 2: „Die Dauer der Planungs- und Durchführungsschritte von Bauvor-
haben in den Bereichen Schiene, Straße, Wasserstraße der Infrastruktur des Bundes – von der 


